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Einladung zur Sitzung des Kreistags des Landkreises Schweinfurt  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
am Dienstag, den 24.10.2023 findet 
um 14.00 Uhr im Raum 100 des Landratsamtes Schweinfurt (Schrammstr. 1, 97421 
Schweinfurt) eine Sitzung des Kreistags des Landkreises Schweinfurt mit nachstehender 
Tagesordnung statt. 
 

Tagesordnung: 

Öffentliche Sitzung: 

TOP 1:  
Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse, bei denen die 

Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind 

TOP 2:  
Feststellung der Listennachfolge für den ausgeschiedenen Kreisrat Daniel Stark, Freie 

Demokratische Partei (FDP) 

TOP 3:  
Vereidigung bzw. Ablegung des Gelöbnisses des Listennachfolgers der Freie 

Demokratische Partei (FDP), Dr. Karl-Heinz Hiller 

TOP 4:  
Neubestellung eines ordentlichen Mitglieds der Fraktion FREIE WÄHLER in den 

Ausschuss für Bildung und Kultur 

TOP 5:  
Neubestellung eines ordentlichen Mitglieds der Fraktion FREIE WÄHLER in den 

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Land- und Abfallwirtschaft 

TOP 6:  

Neubestellung der zweiten Stellvertretung in den Ausschuss für soziale 

Angelegenheiten, Gesundheit und Ehrenamt für das ordentliche Ausschussmitglied der 

Fraktion FREIE WÄHLER, Alexander Bönig 

TOP 7:  
Neubestellung einer ordentlichen Verbandsrätin/ eines ordentlichen Verbandsrats für 

die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sparkasse Schweinfurt-Haßberge 

TOP 8:  

Kreisrechnungsprüfungsamt; Feststellung des Jahresabschlusses des Landkreises 

Schweinfurt für das Jahr 2021; nochmalige Beschlussfassung der Behandlung der 

Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Schweinfurt, 13.10.2023 
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TOP 9:  Verschiedenes 

Nichtöffentliche Sitzung: 

TOP 1:  Verschiedenes  

 

Soweit ein Gegenstand der Tagesordnung bereits das zweite Mal zur Verhandlung kommt, besteht 

Beschlussfähigkeit ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder. Hierauf wird 

ausdrücklich hingewiesen (Art. 41 Abs. 3 LKrO). 

 
 
 

 


